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Haushaltsantrag vom 06.11.2025 
 
Haushaltsantrag 
zum Doppelhaushalt 2026/2027 - Finanzplanung bis 2030 
 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 

Die Linke SÖS Plus 
Betreff 

Einnahmeverbesserung: Gewerbesteuer erhöhen nach Münchner Vorbild 
 
Antrag 
Wir beantragen die im Abschnitt „Finanzielle Auswirkungen“ genannten Finanzmittel  
bzw. die im Abschnitt „Änderung im Stellenplan“ genannten Stellen für den/die 
Teilhaushalt/e 200 Stadtkämmerei.  
Wir beantragen: 

· Die Gewerbesteuer wird auf 490 Hebesatzpunkte (wie in der bayerischen 
Landeshauptstadt München) angehoben. Dadurch werden bei einem geschätzten 
Gewerbesteueraufkommen von 1 Milliarde pro Jahr zusätzlich 166 Mio. Euro pro 
Jahr eingenommen. 

Kosten: 

ErgebnisHH                           FinanzHH 

2026: -166 Mio. €                   2026:  

2027: -166 Mio. €                   2027: 

2028: -166 Mio. €                   2028: 

2029: -166 Mio. €                   2029:  

2030:   -166 Mio. €                   2030: 

Teilhaushalt:  

200 Stadtkämmerei 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

EHH FHH  

- in Tausend Euro - 
Jahr 1 -166000000 0 

Jahr 2 -166000000 0 

Jahr 3 -166000000 0 

Jahr 4 -166000000 0 

Jahr 5 -166000000 0 
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 EHH FHH 

Jahr 6 ff.  0 
 
In Anmeldeliste (Rote Liste) enthalten Nein 

Seite (wenn in Anmeldeliste enthalten)  

THH 200 Stadtkämmerei 

(Mitteilungs-) Vorlage  

Ranking-Nr. im BHH-Verfahren   

Antrags-Nr. Bezirksbeiratsantrag  
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Änderung im Stellenplan 
Im Zusammenhang mit diesem Antrag wird die Schaffung / Änderung von KW-
Vermerken an folgenden Stellen im Stellenplan der Landeshauptstadt Stuttgart 
beantragt: 
 

lfd. Nr.*) Schaffung 
(Stellenzahl) 

Änderung 
KW Vermerk 
(Stellenzahl) 

Organisations- 
einheit 

 
bzw. 

 
Stellen- 
nummer 

Funktions- 
bezeichnung / 

Anlass 

Stellenwert 
(EG oder 
Bes.-Gr.) 

KW-
Vermerk 
bisher 

KW-
Vermerk 

neu 

         

 
*) lfd. Nr. aus der Schaffungsliste (sofern Bezug auf eine von einem Amt beantragte Stellenschaffungen bzw. Änderung eines 
KW-Vermerks genommen wird) 
 
Begründung/Erläuterung 
Begründung: 

In den Jahren 1995 bis 1998 betrug der Hebesatz für die Gewerbesteuer in Stuttgart 
445 Punkte. Ab dem Jahr 1999 wurde dieser – entgegen der allgemeinen 
Teuerungsrate – auf 435 Hebesatzpunkte gesenkt. Nur ein Jahr später – im Jahr 
2000 dann – wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer in Stuttgart abermals auf 
420 Punkte gesenkt. Bis zum heutigen Tage blieb es dabei. 

Ein Blick auf die Großstädte in Deutschland zeigt: Stuttgart hat einen der niedrigsten 
Steuersätze für Gewerbesteuer. Im ewigen Duell um den Titel „Stern des Südens“ 
könnte Stuttgart in Sachen Gewerbesteuer gleichziehen, wenn der Hebesatz in 
Stuttgart auf 490 Hebesatzpunkte angehoben werden würde. 

  
 

Gez.     

Hannes Rockenbauch                Johanna Tiarks                                           

(Fraktionsvorsitzender)               (Fraktionsvorsitzende) 

  

Dennis Landgraf                         Aynur Karlikli                      

  

Guntrun Müller-Enßlin                Manja Reinholdt 
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